
 

 

 

 

 
 
 
Allgemeine Regeln für die Verwendung des Q+ZERT-Zeichens 
 
1. Zeicheninhaber 
 
Die Q plus GmbH mit Sitz in 59510 Lippetal ist Inhaber des Q+ZERT-Zeichens. 
 
 
2. Zeichenbenutzer 
 
Zeichenbenutzer sind die Inhaber gültiger Zertifikate der Q plus GmbH, deren 
Managementsystem von der Q plus GmbH zertifiziert worden ist. 
 
 
3. Benutzung des Q+ZERT-Zeichens 
 
Die Marke ist stets mit dem Hinweis „zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001 und              

QM-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)“ zu verwenden. 

Der Zeichenbenutzer verpflichtet sich, das Q+ZERT-Zeichen stets originalgetreu  
und unverändert zu lassen. 
Die Gesamtgröße ist unter Wahrung der Proportionen der Zeichenbestandteile beliebig.  
Es ist nur in Zusammenhang mit dem zertifizierten Geltungsbereich/Leistungsbereich gültig. 
Das Zeichen ist so auf Werbematerialien und Unterlagen der geschäftlichen Korrespondenz 
aufzubringen, dass keinerlei Verwechslungen zwischen zertifizierten und nicht zertifizierten 
Geltungsbereichsteilen möglich sind. 
 
 
4. Beendigung des Vertragsverhältnisses 
 
Wird das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der Q plus GmbH von einem  
der beiden Vertragspartner beendet, erlischt das Recht auf Zeichenbenutzung. 
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